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Änderungshistorie 

Datum Seite Änderung 

14.07.2016 - komplette Überarbeitung anhand XSozial Version 4.5.0 

27.09.2016 3 mit XSozial Version 4.5.1 Umbenennung von Schulungsziel in Aus- und Weiterbildungsziel; bei der 
Erfassung des Aus- und Weiterbildungsziel die Maßnahmen 1503, 1504, 1505 und 1506 hinzugefügt 

27.09.2016 4 ff. bei den Maßnahmeergebnissen die Maßnahmen 1201, 1202, 1503, 1504, 1505 und 1506 hinzugefügt 

10.10.2016 3 Erforderlichkeit des Aus- und Weiterbildungszieles bei den Maßnahmen 1501 und 1502 korrigiert. 

17.07.2017 3 "behinderte Menschen" in "Menschen mit Behinderung" geändert, neue Maßnahmearten "Sprach-
förderung" und "Selbstförderung" hinzugefügt 

27.09.2017 8 Maßnahmeergebnis zu den neuen Maßnahmearten "Sprachförderung" und "Selbstförderung" hinzu-
gefügt 

sämtliche Änderungen sind gelb hervorgehoben 

 
 
 

Markt und Integration 
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1. Ausgangslage 

Die zugelassenen kommunalen Träger (zkT) übermitteln monatlich über die Schnittstelle XSozial-BA-
SGB II differenzierte Informationen über den Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente an die 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die monatliche Lieferung in Modul 13 umfasst alle Förde-
rungen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB), die innerhalb der letzten 12 Monate statt-
fanden. 
 
Die zkT übermitteln unter anderem fallbezogene Einzeldaten zu Art und Durchführungszeitraum der 
Förderungen sowie zu Personenmerkmalen der Teilnehmer an diesen Eingliederungsleistungen.  
 
Maßgeblich für den möglichen Lieferumfang von verschiedenen Förderinstrumenten über XSozial ist 
der Maßnahmenkatalog zu Modul 13. Dieser Katalog enthält alle über die Schnittstelle XSozial liefer-
baren Förderinstrumente, die anhand von eindeutigen XSozial-Maßnahmeartschlüsseln identifizier-
bar sind. Dazu gehören auch Instrumente, deren Kosten nicht aus Mitteln des SGB II-Eingliederungs-
titels bestritten werden, die sogenannten drittfinanzierten Förderungen.  
 
Modul 13 enthält neben den Kerninformationen zum Förderfall (Förder-ID, Kundennummer des Teil-
nehmers, Beginn- und Endedatum, Förderart) auch förderartspezifische Merkmale (z.B. 13.34 Schu-
lungsziel; 13.10 Maßnahmeergebnis) und zum Träger der Maßnahme (13.12 Betriebsnummer). Diese 
Merkmale werden jedoch immer im Zusammenhang mit dem Förderfall ausgewertet. 

2. Hinweise zur Erfassung der Schulungsziele und Maßnahmeergebnisse 

2.1 Schulungsziel 

Entsprechend den Melderegeln zu XSozial ist im Feld Schulungsziel nur ein Eintrag für die unten ge-
nannten Maßnahmen vorzunehmen, ansonsten bleibt das Feld leer! 
 

 
 
 
 
 



Autoren: 
Degener 

Stand: 17.07.2017 
Regele-Umlauf 

Seite 3 von 8 

 

B: Berufsauswahl und Berufsausbildung  

Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung - § 74 SGB III und § 74 i.V.m. § 115 Nr. 2 SGB III  

  311 Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen - § 76 SGB III 
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

C: Berufliche Weiterbildung  

berufliche Weiterbildung - §§ 81 ff. SGB III und §§ 81 ff. i.V.m. § 115 Nr. 3 SGB III; § 16 Abs. 1 Nr. 4 SGB II i.V.m. § 131 a SGB III  

    eingelöste Bildungsgutscheine (BG) - § 81 Abs. 4 SGB III  

  151 
eingelöster BG - Gruppenmaßnahme mit Abschluss in anerk. Ausbildungsberuf (inkl. 
schulische Ausbildung Reha) 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

  152 
eingelöster BG - Einzelmaßnahme mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

  154 eingelöster BG - Nachholen Abschlussprüfung 
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

  155 eingelöster BG - sonstige berufliche Weiterbildung 
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

  1501 
eingelöster BG - sonstige berufliche Weiterbildung mit nachträglichem Erwerb des 
Hauptschulabschlusses - § 81 Abs. 3 SGB III 

kein Aus- und Weiterbil-
dungsziel erforderlich 

 
1503 eingelöster Gutschein - ausschließlich Vermittlung von Grundkompetenzen 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

 
1504 

eingelöster Gutschein - Umschulungsbegleitende Hilfen bei betrieblicher Einzelum-
schulung 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

    Förderungen durch Anwendung des Vergaberechts/Zuweisung - § 16 Abs. 3a SGB II*  

  156 
Vergabe - Gruppenmaßnahme mit Abschluss in anerk. Ausbildungsberuf (inkl. schuli-
sche Ausbildung Reha) 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

  159 Vergabe - Nachholen Abschlussprüfung 
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

  160 Vergabe - sonstige berufliche Weiterbildung 
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

  1502 
Vergabe - sonstige berufliche Weiterbildung mit nachträglichem Erwerb des Haupt-
schulabschlusses - § 81 Abs. 3 SGB III 

kein Aus- und Weiterbildungs-
ziel erforderlich 

 
1505 Vergabe - ausschließlich Vermittlung von Grundkompetenzen 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

 
1506 Vergabe - Umschulungsbegleitende Hilfen bei betrieblicher Einzelumschulung 

Aus- und Weiterbildungsziel 
erforderlich 

besondere Maßnahmen zur Weiterbildung Reha - § 117 SGB III  

  170 besondere Maßnahmen zur Weiterbildung Reha  
Aus- und Weiterbildungsziel 

erforderlich 

 

*Hinweis: Keine Relevanz haben die Schlüssel 156, 159, 160, 1502, 1505 und 1506. 

 

2.2 Maßnahmeergebnis 

Entsprechend den Melderegeln zu XSozial wird beim Feld Maßnahmeergebnis unterschieden zwi-
schen zwingend vorzunehmenden Eintragungen und zwingend NICHT vorzunehmenden Eintragun-
gen. Bei reinen Geld- oder Sachleistungen sowie bei allen Zählmaßnahmen erfolgt keine Statistikmel-
dung. Hier ist der Eintrag also entbehrlich. Zur weiteren Verdeutlichung sind die Maßnahmeergebnis-
se in die  Arbeitshilfe – Maßnahmebuchungen eingearbeitet. 
 
13.10 Maßnahmeergebnis 

    Für die Maßnahmearten 1001-1008, 1022, 2001,'5001 und einmalige 
Geldleistung'  sowie 7001, 710 und 720 ist kein Maßnahmeergebnis zu 
setzen. Für die Maßnahmearten 151,152, 154, 1501, 156, 159, 1502, 311 
und 740 ist zwingend ein Maßnahmeergebnis 21-28 oder 11-19 zu set-
zen. Ist zu einer Maßnahmeart keine Abhängigkeit angegeben, ist grund-
sätzlich jedes Maßnahmeergebnis möglich. 

  

file://///stadt.wuppertal-intra.de/865/865/AKDN-Fachbetreuer/XSozial/kkljkj
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Abbruch/vorzeitig ausgeschieden: 

  11 Arbeitsaufnahme/Aufnahme einer Berufsausbil-
dung 

  

  14 gesundheitliche Gründe Nicht häufige Krankmeldungen, sondern: Laut ärztlichem Attest ist eine 
Fortsetzung der Maßnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht ange-
zeigt. 

 16 Ende des SGB II-Bezugs ohne Arbeitsaufnah-
me/Aufnahme einer Berufsausbildung 

  

 17 Übergang in eine andere SGB II/SGB III-Maßnahme   

 18 Maßnahmeergebnis kann nicht erreicht werden 
(ohne gesundheitliche Gründe) 

  

 19 Maßnahmewidriges Verhalten   

 15 sonstige Gründe   

Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht: 

Nicht-Bildungsmaßnahmen: 

 20 Maßnahmeergebnis wurde nicht erreicht   

 29 Maßnahmeergebnis wurde erreicht   

Bildungsmaßnahme mit vorgesehener Prüfung: Bildungsmaßnahmen mit Prüfung sind zwingend die Maßnahmearten 
151, 152, 154, 1501, 156, 159, 1502, 311 und 740. Darüber hinaus kön-
nen Bildungsmaßnahmen mit Prüfung die Maßnahmearten 155, 170 und 
730 sein. Bei den Maßnahmearten 1010-1023 handelt es sich nicht um 
Bildungsmaßnahmen mit Prüfung. 

 21 anerkannter Ausbildungsberuf bestanden   

 22 anerkannter Ausbildungsberuf nicht bestanden   

 25 sonstige staatliche Prüfung bestanden   

 26 sonstige staatliche Prüfung nicht bestanden   

 27 sonstige Prüfung bestanden   

 28 sonstige Prüfung nicht bestanden   
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A: Aktivierung und berufliche Eingliederung 

Förderungen aus dem Vermittlungsbudget - § 44 SGB III und § 44 i.V.m. § 115 Nr. 1 SGB III  

    Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Ausbildung  

  1001 Anbahnung einer Arbeitsaufnahme in Deutschland 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1002 Anbahnung einer Arbeitsaufnahme im Ausland (EU, EWR oder Schweiz) 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1003 Anbahnung einer Ausbildung in Deutschland 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1004 Anbahnung einer Ausbildung im Ausland (EU, EWR oder Schweiz) 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

    Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Ausbildung  

  1005 Arbeitsaufnahme in Deutschland 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1006 Arbeitsaufnahme im Ausland (EU, EWR oder Schweiz) 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1007 Aufnahme einer Ausbildung in Deutschland 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  1008 Aufnahme einer Ausbildung im Ausland (EU, EWR oder Schweiz) 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III und § 45 i.V.m. § 115 Nr. 1 SGB III  

    Förderungen durch Anwendung des Vergaberechts/Zuweisung - § 45 Abs. 3 SGB III  

  1010 
Vergabe - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - § 45 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1011 
Vergabe - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen - 
§ 45 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1012 
Vergabe - Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung - § 45 Abs. 1 Nr. 3 
SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1013 Vergabe - Heranführung an eine selbständige Tätigkeit - § 45 Abs. 1 Nr. 4 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  1014 Vergabe - Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme - § 45 Abs. 1 Nr. 5 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  1015 Vergabe - Kombinationsleistung - § 45 Abs. 1 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  1016 Zuweisung - Maßnahme zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

    eingelöste Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS)  

  1017 
eingelöster AVGS - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - § 45 Abs. 1 
Nr. 1 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1018 
eingelöster AVGS - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungs-
hemmnissen - § 45 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1019 
eingelöster AVGS - Heranführung an eine selbständige Tätigkeit - § 45 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1020 
eingelöster AVGS - Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme - § 45 Abs. 1 Nr. 5 
SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  1021 eingelöster AVGS - Kombinationsleistung - § 45 Abs. 1 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  1022 
eingelöster AVGS - Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung (ausge-
zahlt 1. Rate) - § 45 Abs. 1 Nr. 3 SGB III  

kein Maßnahmeergebnis 
erforderlich 

  1023 
eingelöster AVGS - Maßnahme zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitge-
ber 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für Menschen mit Behinderung - § 46 SGB III und § 46 i.V.m. § 115 Nr. 1 SGB III 

  282 Arbeitshilfen für Menschen mit Behinderung - § 46 Abs. 2 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  283 Probebeschäftigung Menschen mit Behinderung - § 46 Abs. 1 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  284 Probebeschäftigung schwerbehinderter Menschen - § 46 Abs. 1 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 
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Förderung schwer zu erreichender junger Menschen - § 16h SGB II 

 
1201 Vergabe - Förderung schwer zu erreichender jungen Menschen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

 
1202 Projektförderung - Förderung schwer zu erreichender jungen Menschen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

B: Berufsauswahl und Berufsausbildung  

Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für Menschen mit Behinderung und schwerbehinderter Menschen - § 73 SGB III und § 73 i.V.m. § 
115 Nr. 2 SGB III  

  281 als Zuschuss z. Ausbildungsvergütung für Menschen mit Behinderung - § 73 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  2201 als Zuschuss z. Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen - § 73 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  2202 
als Zuschuss im Anschluss an Aus- o. Weiterbildung von schwerbehinderten Menschen 
- § 73 Abs. 3 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung - § 74 SGB III und § 74 i.V.m. § 115 Nr. 2 SGB III  

  311 Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen - § 76 SGB III 
zwingend Maßnahme-

ergebnis 21-28 oder 11-19 

  312 ausbildungsbegleitende Hilfen - § 75 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Einstiegsqualifizierung - § 54 a SGB III  

  351 Einstiegsqualifizierung in Industrie und Handel 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  352 Einstiegsqualifizierung im Handwerk 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  353 Einstiegsqualifizierung in den Freien Berufen 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  354 Einstiegsqualifizierung bei öffentlichen Arbeitgebern 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  355 Einstiegsqualifizierung in sonstigem Bereich 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Assistierte Ausbildung - § 130 SGB III  

  360 Assistierte Ausbildung - ausschließlich ausbildungsbegleitend - § 130 Abs. 1 SGB III  
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  361 Assistierte Ausbildung - mit ausbildungsvorbereitender Phase - § 130 Abs. 1 SGB III  
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

C: Berufliche Weiterbildung  

berufliche Weiterbildung - §§ 81 ff. SGB III und §§ 81 ff. i.V.m. § 115 Nr. 3 SGB III; § 16 Abs. 1 Nr. 4 SGB II i.V.m. § 131 a SGB III  

    eingelöste Bildungsgutscheine (BG) - § 81 Abs. 4 SGB III  

  151 
eingelöster BG - Gruppenmaßnahme mit Abschluss in anerk. Ausbildungsberuf (inkl. 
schulische Ausbildung Reha) 

zwingend Maßnahme-
ergebnis 21-28 oder 11-19 

  152 
eingelöster BG - Einzelmaßnahme mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf 

zwingend Maßnahme-
ergebnis 21-28 oder 11-19 

  154 eingelöster BG - Nachholen Abschlussprüfung 
zwingend Maßnahme-

ergebnis 21-28 oder 11-19 

  155 eingelöster BG - sonstige berufliche Weiterbildung 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  1501 
eingelöster BG - sonstige berufliche Weiterbildung mit nachträglichem Erwerb des 
Hauptschulabschlusses - § 81 Abs. 3 SGB III 

zwingend Maßnahme-
ergebnis 21-28 oder 11-19 

 
1503 eingelöster Gutschein - ausschließlich Vermittlung von Grundkompetenzen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

 
1504 

eingelöster Gutschein - Umschulungsbegleitende Hilfen bei betrieblicher Einzelum-
schulung 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

    Förderungen durch Anwendung des Vergaberechts/Zuweisung - § 16 Abs. 3a SGB II*  

  156 
Vergabe - Gruppenmaßnahme mit Abschluss in anerk. Ausbildungsberuf (inkl. schuli-
sche Ausbildung Reha) 

zwingend Maßnahme-
ergebnis 21-28 oder 11-19 

  159 Vergabe - Nachholen Abschlussprüfung 
zwingend Maßnahme-

ergebnis 21-28 oder 11-19 

  160 Vergabe - sonstige berufliche Weiterbildung 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 
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  1502 
Vergabe - sonstige berufliche Weiterbildung mit nachträglichem Erwerb des Haupt-
schulabschlusses - § 81 Abs. 3 SGB III 

zwingend Maßnahme-
ergebnis 21-28 oder 11-19 

 
1505 Vergabe - ausschließlich Vermittlung von Grundkompetenzen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

 
1506 Vergabe - Umschulungsbegleitende Hilfen bei betrieblicher Einzelumschulung 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

Arbeitsentgeltzuschuss zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter  

  251 für berufl. Weiterbildung Ungelernter - § 81 Abs. 5 SGB III  
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

besondere Maßnahmen zur Weiterbildung Reha - § 117 SGB III  

  170 besondere Maßnahmen zur Weiterbildung Reha  
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit  

Eingliederungszuschüsse 

  221 Eingliederungszuschuss für Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen - § 88 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  222 
Eingliederungszuschuss für Menschen mit Behinderung und schwerbehinderte Men-
schen - § 90 Abs. 1 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  223 
Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen - § 90 
Abs. 2 SGB III 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  224 Eingliederungszuschuss - § 34 SGB IX i.V.m. § 90 Abs. 1 SGB III 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Einstiegsgeld - § 16b SGB II 

  271 sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  272 selbständige Erwerbstätigkeit 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen - § 16c SGB II  

  2001 Beschaffung von Sachgütern - § 16c Abs. 1 SGB II 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  2003 Beratung/ Kenntnisvermittlung für Selbständige - § 16c Abs. 2 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt  

  2010 
Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt - Sonstige 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  2011 
Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt - Intensivfall 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen  

Arbeitsgelegenheiten - § 16d SGB II  

  431 Mehraufwandsvariante 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Förderung von Arbeitsverhältnissen - § 16e SGB II  

  4010 Förderung von Arbeitsverhältnissen 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"  

  4020 
Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt für Personen in Bedarfsgemein-
schaften mit Kindern 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  4021 
Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt für Personen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

  4022 
Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt für Pers. in Bedarfsgemeinschaf-
ten mit Kin. und mit gesundh. Einschränkungen 

jedes Maßnahmeergebnis 
möglich 

F: Sonstige und Freie Förderung  

Freie Förderung - § 16f SGB II  

  5001 Freie Förderung  
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  5001 Freie Förderung und einmalige Geldleistung 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 
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Kommunale Eingliederungsleistungen - § 16a SGB II  

  510 Kinderbetreuung - § 16a Nr. 1 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  520 Förderung der häuslichen Pflege von Angehörigen - § 16a Nr. 1 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  530 Schuldnerberatung - § 16a Nr. 2 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  540 psychosoziale Betreuung - § 16a Nr. 3 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  550 Suchtberatung - § 16a Nr. 4 SGB II 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

G: ausschließlich drittfinanzierte Förderungen, die nicht durch SGB II-Bundesmittel zur Eingliederung oder SGB III-
Beitragsmittel finanziert werden 

  710 sonstiges Bundesprogramm 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  720 Landesprogramm 
kein Maßnahmeergebnis 

erforderlich 

  730 ESF 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  740 Integrationskurs von BAMF 
zwingend Maßnahme-

ergebnis 21-28 oder 11-19 

 7010 Sprachförderung 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

 7020 Selbstförderung 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

  750 Sonstiges 
jedes Maßnahmeergebnis 

möglich 

 

*Hinweis: Keine Relevanz haben die Schlüssel 156, 159, 160, 1502, 1505 und 1506. 

 
Degener, FBL3 
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